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Dokumentationen 
zum 

Prüfkoffer BSK 13 
für Sachkundige / befähigte Personen 

an Kraftstoff-IBC 
 

bestehend aus 
 

- Grundlagen für Prüfungen an IBC durch Betreiber 
- Probeentnahme für Inhaltsprüfungen 
- Vakuum- Dichtheitsprüfung nach DIBT Z-65 22-262 
- Dichtheitsprüfung nach ADR 6.5.6.7.3 
- Heberschutzprüfung nach TRwS 784 
- Druckentlastungsprüfung nach ADR 6.5.5.1.7 

 
Artikel-Nr.: 28910 

 
 
 
 
 
 
 
      IBC 500 Standard  IBC 1000 Standard      IBC 1000 de Luxe  IBC 2900 de Luxe 
      mit/ohne Fahrgstell  mit/ohne Fahrgstell      mit/ohne Fahrgstell  mit/ohne Fahrgstell 

 
 
 
 
Entwicklung und Herstellung: 
Fa. Dipl.-Ing. Wilhelm Maul e.K. 
Plauener Straße 112 
D – 08538 Weischlitz 
 
tel: +49 3741 5485-11 
mob: +49 172 3786066 
fax +49 3741 523481 
e-mail:wilhelm.maul@maul-tank.de 
http: www.maul-tank.de  
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1. Einleitung und rechtliche Grundlagen 

 
Der Prüfkoffer BSK 13 (abgekürzt für BetreiberSachKundige 2013) ist für die Wartungs- 

und Prüfaufgaben an IBC aus unseren Produktreihen ausgelegt, die ein Betreiber selbst 
durch „geeignete Personen“ durchführen darf. Natürlich steht es einem Betreiber frei, 

diese Aufgaben auch anderen, dafür legitimierten, Dritten oder direkt von einer ZÜS 
(Mitarbeiter einer amtlich zugelassenen Überwachungsstelle – früher Sachverständige) 
ausführen zu lassen. 
 
Zur Benutzung ist u.a. die Rechtskenntnis vorausgesetzt und nachfolgend als Übersicht 
beschrieben. Eine ausführliche Erläuterung finden Sie in einem gesonderten Anhang. 
 
Seit 2003 trennen die Europäischen Richtlinien rechtlich die Benutzung von der 
Herstellung. Damit sind die Betreiber (Nutzer) rechtlich aufgewertet und in den Pflichten 
für die Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben verantwortlich. Deshalb gibt es seit 2003 die 
 

Produkt-Sicherheits-Verordnung für die Hersteller  

Betriebs-Sicherheits-Verordnung für die Nutzer, 

 
die durch Gesetze und Vorschriften in nationales Recht übernommen wurden. 
 
Der Prüfkoffer BSK 13 dient der Durchführung der Wartungen und Prüfungen nach der 
Betriebssicherheitsverordnung (später BSV genannt). Auch wenn die technischen Geräte 
weitreichendere Prüfungen ermöglichen, begrenzt sich die Anwendung auf Prüfleistungen, 
die von „geeigneten Personen“ nach BSV §2 als wiederkehrende Prüfungen für einfache 
Druckbehälter (RL2009/105) bis 1000 bar x ltr. durchgeführt werden dürfen.  
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Der gleiche Prüfkoffer wird auch für spezifische Prüfungen an metallischen IBC für 
Flüssigkeiten nach ADR in den Punkten 6.5.4.4.2; 6.5.6.7.3 und 6.5.5.1.7. verwendet. 
 
Original-Auszüge aus ADR 2013: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung! 
Die amtlichen, wiederkehrenden Prüfungen nach höchstens 5 Jahren dürfen nur von ZÜS 
(Zugelassenen Überwachungsstellen wie TÜV,DEKRA u.a.) durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Räumliche Anforderungen an die Durchführung der Prüfungen 
 
Alle allgemeinen Wartungen und Prüfungen im Niederdruckbereich bis 0,2 bar können in 
Räumlichkeiten des ruhenden Verkehrs (Werkstätten, Hangars, Garagen u.a.) 
durchgeführt werden. Andere Räumlichkeiten müssen die Erfordernisse zum Schutz vor 
Verunreinigung des Grundwassers, ausreichende Belüftung, des Brandschutzes u.a. 
gleichgestellte Eigenschaften erfüllen. 
 
Warnung: 
Prüfaufgaben an Anlagen mit entzündlichen oder hochentzündlichen Flüssigkeiten 
(Kerosine, Benzine u.a.) dürfen nur im Freien und auf geschützten Flächen durchgeführt 
werden. Die nachfolgenden Schutzzonen sind einzuhalten. 
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3. Schutzzonen für entzündliche / hochentzündliche Flüssigkeiten 
 
 
 
 
Das entzündliche Gefahrgut und die Bauart  
ergibt die nachfolgenden Zonen für den  
Explosionsschutz z.B. am Tankanhänger  
 
Innerhalb dieser Zonen dürfen sich  
keinerlei Zündquellen befinden  
(Feuer, offenes Licht,  
unzertifizierte elektrische Geräte  
oder Steckverbindungen, 
Rauchverbot!).  

 

Für entzündliche Flüssigkeiten gilt nur 

die Zone 0 und 2 als explosionsgeschützte 

Zone. 

 

Zone 0 Tankbehälter innen 

Zone 1 0,5 m um äußere  
Armaturen und Rohrleitungen 

Zone 2 3 m Umkreis bis zu  
einer Höhe von 0,8 m 

 

 

 

 

 

Dieselkraftstoff und Heizöl zählt nicht zu den brennbaren Flüssigkeiten. Besondere 
Aufmerksamkeit ist der hohen Wassergefährdung zu widmen (ggfls. Bindemittel 
bereithalten). 

 

 

 

0,8m 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 2 

R 0,5m 

R 3m 

Zone 1 

Zone 0 
Behälter innen 

Zone 2 
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4. Bestandteile der Prüfkoffer BSK 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Werkzeug- und Prüfkoffer BSK 13 

B Freie Boden- 

Saugsonde 

C Prüfrohr- 

Saugsonde 

A Vakuum- 

Saugsonde 

Ventil- 
Dreher 

Schlagzahlen 
     0….9 

Deckel 
Prüfglas 

Kleinkompressor 
230V, 1,1 kW 
Schutzisoliert, 
180 l/min, 8 bar 
ohne Behälter 
 
 
 
 
 
Reifenfüller 
 
 
 
Ausblaspistole 
 
 
 
3 Spezialventile 
 
 
 
 
 
 
 
Vakuum- 
Handpumpe mit 
Probeflasche 

Reserve 
Prüfglas 

Druckschlauch- 
Verlängerung 

Druckregler 
Eingang <10 bar 
Ausgang 
Marke - 0,2 bar 
Marke - 0,65 bar 
 
 
Adapter: 
1“ Entlüftung I+A 
1/4 – 3/8 – 1/2“ 
Si-Ventile 

 
 
 
 
Lecksuch- 
Spray 

Teflon 
Dichtband 
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5. Prüfverfahren und Anschlüsse 
 
 5.1 Probeentnahme für Inhaltsprüfungen 
Die Kontrolle von Schmutz und Wasser im unteren Scheitel des Innentank erfolgt durch 
ein fest eingebautes Bodenkontrollrohr oder durch Einführung einer temporären 
Bodensonde. 
 
  Funktion B: Probenahme über Quickadapter zum Bodenkontrollrohr 
  Funktion C: Probenahme über eine temporäre, externe Bodensonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2 Permanente Vakuum- Dichtheitsprüfung nach DIBT Z-65 22-262 
Die Dichtheit des Innenbehälter mit Überdruck bis +0,65 bar wird durch permanentes 
Vakuum bis -0,5 bar zum Außenbehälter kontrolliert. 
 
  Funktion A: der Korrektur des Vakuum und Nachsaugen 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
Freie Bodensonde 

B 
Probe 
Bodenkontrollrohr 

M 

Überdruck 
bis +0,65 
bar 

Unterdruck 

bis -0,5 bar 

A 
Vakuum 

A  
Saugschlauch für Vakuum 
 
Kappe am Vakuummeter 
abschrauben, 
Ventil lockern, 
Schlauch nur aufstecken, 
Pumpen von Hand, 
nach Erreichen des 
Vakuum schnell abziehen 
und Ventil festdrehen 

B  
Quickanschluss für 
Bodenkontrollrohr 
 
Nur anstöpseln und 

absaugen. 

C  
Freie 
Bodensonde 
 
Über Befüllrohr bis zum 
unteren Scheitel einlassen, 
absaugen. 
Langsam Sonde 
herausnehmen und 
ablaufen lassen.  
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 5.3 Dichtheitsprüfung nach ADR 6.5.6.7.3 

Die Dichtheitsprüfung nach ADR prüft auch die Dichtheit oberhalb des 
Flüssigkeitsstandes, der sich aus einer maximalen Befüllung von 95% des 
Behältervolumen ergibt.  

Diese Prüfung betrifft insbesondere alle Schweißnähte und Armaturen im Dom bis zur 
Sperre des Heberschutzventil. Die Durchführung erfolgt bei Kraftstoffen ausschließlich im 
Niederdruckbereich von 0,2 bar mit Druckluftbeaufschlagung. Sie kann auch mit einer 
zulässigen Füllmenge an Kraftstoff durchgeführt werden und führt zu keiner 
Beeinträchtigung. Wasserdruckprüfungen werden an Kraftstoffbehältern wegen der 
Verunreinigung nicht durchgeführt. 

 

Warnung 1: 

Der Prüfdruck darf 0.2 bar nicht übersteigen (untere Marke am Druckregler – Manometer)! 

Warnung 2: 

Die Prüfung mit entzündlichen und hochentzündlichen Kraftstoffe und auch bei leeren 
Behältern darf nur im Freien und mit mindestens 3m Entfernung zum nächsten Objekt 
erfolgen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Überdruck 

0,2 bar 

Anzeige max. 
        0,2 bar 

unterste Marke 

Weniger 

Druck 
Mehr 

Druck 

vom 
Kompressor 

Druckregler 
 

Druckregler 
auf Entlüftung 
direkt 
aufgesetzt, 
 
Anschluss 
Außen- 
gewinde 

Druckregler 
extern, 
 
Entlüftungs- 
anschluss 
 
Innen- 
gewinde 



 

Technische Dokumentation 

 
 

Fa. Wilhelm Maul e.K. - Prüftechnik und Tankanlagenbau – IBC-Prüfkoffer für Betreiber-Sachkundige BSK 13 Seite 9  

 5.4 Heberschutzprüfung nach TRwS 784 

Die Heberschutzprüfung erfolgt mit dem gleichen Prüfaufbau wie die Dichtheitsprüfung 
nach ADR. Der Unterschied besteht im nunmehr offenen Saugventil. 

 

Damit kann der simulierte Überdruck das federbelastete Heberschutzventil überwinden, 
was bei Höhenunterschied zur Auslaufstelle durch den geodätisch entstehenden 
Unterdruck geschieht. Die Druckhöhe wird auch durch die Dichte der jeweiligen 
Flüssigkeit beeinflusst (Wasser  ϱ=1,0; Diesel ϱ=0,85; Benzin ϱ=0,74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weiteren Innenwiderstände in Saugfiltern, Pumpe, Auslassrückschlagventile und 
Zapfpistolen bleiben unberücksichtigt. 

 

Einstellungsdurchführung: 

Bei einem Überdruck von 0,2 bar wird die Spindel des Heberschutzventils soweit 
eingedreht bis kein Kraftstoff mehr nachfließt + 1 Umdrehung zusätzlich als 
Sicherheitsreserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebeschutzeinstellung 
 
0,2 bar * 10mWS 
---------------------- = 2,35m 

Diesel ϱ=0,85 

Netzersatz-

Generator 

Zulässiger Höhenunterschied 
für Diesel/Heizöl 

max. -2,35m 
 

Achtung!  

Darüber hinaus kann Flüssigkeit 

unkontrolliert nachströmen. 

Tankanhänger 
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 5.5 Druckentlastungsprüfung nach ADR 6.5.5.1.7 

 

Die Druckentlastungsprüfung dient der Kontrolle, wann bei Überdruck im Behälter das 
Druckbegrenzungsventil anspricht. Metallene IBC Tank aus unserer Produktion haben 
einen maximal zulässigen Innenüberdruck von 0,65 bar. 

 

Das Energiespeichervolumen der Tank ist so erheblich, dass keine Gasdruckprüfungen in 
dieser Höhe zulässig sind. Deshalb werden die Überdruckventile nur im ausgebauten 
Zustand und direkt am Regler mit aufsteigender und fallender Kennlinie geprüft. Die 
Hysterese zwischen diesen beiden Ansprechpunkten darf ±5% = 0,003 bar nicht 
überschreiten. 

 

Warnung! 

Die Funktionsprüfung der Druckbegrenzungsventile an IBC mit Druckluft darf nur im 
ausgebauten Zustand durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wiedereinsetzen im Behälter erfolgt i.d.R. flachdichtend oder in der vorgefundenen 
Abdichtungsweise. 

 

 

 

 

Adapter  0,2 bar – erste Marke 
für Dichtheitsprüfung nach ADR 6.5.6.7.3 
und Heberschutzprüfung nach TRwS 784 
 
Innen- oder Außengewinde 1“ 

Adapter  0,65 bar – zweite Marke 
Druckentlastungsprüfung nach ADR 6.5.5.1.7 
 
Außengewinde 1/4“; 3/8“; 1/2"  

Quickanschluss 
Druck- 
Luft 
< 10 bar 
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6. Nachweisführung 

 

 6.1 Wartungen, alle allgemeine Prüfungen und die Heberschutzprüfungen werden 
im Bordbuch / Tankbuch / Arbeitsmittelbegleitpapiere mit Name, Datum und Unterschrift 
formlos eingeschrieben (nach Maßgabe des Betreibers). 

 

 6.2 Dichtheitsprüfung nach ADR 6.5.6.7.3 
Über Dichtheitsprüfungen ist ein separater Prüfbericht anzufertigen und der Zeitpunkt auf 
dem Typenschild mit Schlagzahlen einzuschlagen (10.2013 – steht für Oktober 2013).  
Dieser Prüfbericht soll die Form eines Geschäftsbriefes erfüllen und beinhalten: 
 

1. Prüfauftrag  Nr. Datum  Erteilender 
2. Prüfobjekt  Daten des Typschildes, 

   Standort 
3. Prüfdurchführung Prüfungen nach…. 
4. Prüfergebnisse: Meßdaten, Beschreibung, Mängelfeststellung, 

   Hinweise zur Mängelabstellung 
5. Prüfentscheidung bestanden/nicht bestanden 
6. Nächste Termine 
7. Prüfer   Anschrift, Datum, Unterschrift 
8. Verteiler  Abt. …… 

 
 
 6.3 Allgemeine Wartungs- und Prüftabelle für Anwendungen in der Luftfahrt: 

Lfd. 
Nr. 

 
Wartungs- oder Prüfmaßnahme 

1x 
Tag 

1x 
Monat 

1x 
Jahr 

1x 
5 Jahre 

1 Allgemeine Sichtkontrolle auf  
Undichtigkeiten, Reifenluftdruck, 
Behälter-Vakuum, Beschädigungen, 
Lichtanlage, ADR-Kennzeichnung, 
Zubehör, Beschädigungen 

X    

2 Reifenluftdruck prüfen / einstellen >3,0 
bar 

 X   

3 Behältervakuum prüfen / einstellen >-0,3 
bar 

  X  

4 Funktion- und Dichtheitsprüfung aller 
Domarmaturen und der Tanktechnik 

  X 
 

 

5 Filterwechsel bei Anfall oder spätestens   X  

6 Festsitz aller Schrauben und 
Kupplungen 

  X  

7 Kontrolle der Auflaufbremsanlage/Reifen   X  

8 Nachstellen der Handbremse   X  

9 Kontrolle der Messgenauigkeit des 
Zählers nach Bedarf  

  X  

10 Isolationsmessung Generator/ 
Erdübergangswiderstand < 6 MΩ 

  X  

11 Anhänger Inspektion (HU STVZO)    2-jährig 

12 Behälter Inspektion (ZÜS)    X 
Anmerkung:  Pos. 1-10 entspr. Betreiber-Sachkundigenprüfung gem. BAM-GGR 002 Nr. 5.3. 
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Anhang: 
Ausgewählte Informationen mit Bezug zur Durchführung der IBC -Prüfungen 
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